
Anlage 

 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen an die Träger von Betreuungsangeboten 

(ANBest-Betreuungsangebote) 

 

Die ANBest-Betreuungsangebote enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die 

Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheids. Der Zuwendungsge-

ber behält sich vor, nachträglich eine Auflage aufzunehmen, zu ändern oder zu ergänzen. 

 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1   Die Zuwendung darf nur für den im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck ver-

wendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2  Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungs-

ausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungs-

empfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf 

der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als 

vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Vergütungen als nach dem Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sowie sonstige über- und außertarifli-

che Leistungen dürfen nicht gewährt werden.  

 

2. Nachträgliche Verminderung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

2.1 Wenn der Festbetrag auf das Vielfache eines Betrages, der sich für eine bestimm-

te Einheit ergibt, festgelegt wurde und sich dieses Vielfache nach der Bewilligung 

verringert, ermäßigt sich die Zuwendung entsprechend der Verringerung des Viel-

fachen. 

2.2 Wenn alleine durch die Zuwendung des Landes und etwaige Zuwendungen ande-

rer Zuwendungsgeber eine Überfinanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

vorliegt, ermäßigt sich die Zuwendung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 

Zuwendungsgeber in Höhe der Überfinanzierung. 

 

3. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem Zuwendungsge-

ber anzuzeigen, wenn 

3.1  er nach Antragstellung/Bewilligung bzw. nach Vorlage des Verwendungsnachwei-

ses weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen 

beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er weitere Mittel von Dritten erhält, 

3.2  der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-

gebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 



3.3  sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten 

Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

 

4. Aufbewahrung der Unterlagen 

4.1 Der Zuwendungsempfänger hat die Belege über die Höhe der Elterngebühren 

und den Umfang der Betreuungszeiten sowie die Belege über die Schüler, die 

an den Betreuungsangeboten teilnehmen, fünf Jahre nach Auszahlung der Zu-

wendungen aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 

Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist Zur Aufbewahrung 

können die nach den haushaltsrechtlichen oder handelsrechtlichen Regelungen 

zulässigen Speichermedien verwendet werden, wenn das Übertragungs-, Auf-

bewahrungs- und Wiedergabeverfahren diesen Regelungen entspricht. 

4.2 Für die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Betreuungsnageboten 

im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, Angeboten der flexiblen Nachmit-

tagsbetreuung und kommunalen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen 

mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung gilt: Darf der Zu-

wendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte wei-

tergeben, muss er die Weitergabe davon abhängig machen, dass die empfan-

genden Stellen die Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zu-

sammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 5.1) nach Nr. 4.1 aufbewahren und ihm 

gegenüber Zwischen- und Verwendungsnachweise erbringen. 

 

5. Prüfung der Verwendung 

5.1 Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Unterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung auch im Rahmen einer be-

gleitenden und/oder abschließenden Erfolgskontrolle durch örtliche Erhebungen 

zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger 

hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte 

zu erteilen. In den Fällen der Nummer 4.2 sind diese Rechte auch dem Dritten 

gegenüber auszubedingen. 

5.2 Der Rechnungshof ist berechtigt, beim Zuwendungsempfänger zu prüfen (§ 91 

LHO). 

 

6. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

6.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwal-

tungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere §§ 48, 49, 49a LVwVfG) oder anderen 

Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder 

widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

6.2 Eine Rücknahme mit Wirkung für die Vergangenheit ist insbesondere möglich, 

wenn die Zuwendung durch Angaben erwirkt worden ist, die in wesentlicher 



Beziehung unrichtig oder unvollständig waren.  

6.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit ist möglich, wenn der Zuwen-

dungsempfänger 

6.3.1 die Zuwendung nicht oder nicht mehr zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

verwendet oder 

6.3.2 andere Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, sowie 

Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

6.4 Ein Zuwendungsbescheid wird für die Vergangenheit unwirksam, soweit eine 

auflösende Bedingung eingetreten ist. 

6.5 Der Erstattungsanspruch ist vom Eintritt der Unwirksamkeit an entsprechend 

den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu verzinsen (derzeit 5 vom 

Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz; vgl. auch § 49a Abs. 3 LVwVfG). 

 

7 Besonderer Widerrufsvorbehalt, Begrenzung der Zuwendungsverpflichtung 

7.1 Der Zuwendungsgeber behält sich vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder 

teilweise zu widerrufen, wenn die Zuwendung nicht bis zum Ablauf des Bewilli-

gungszeitraums in Anspruch genommen wird. 

7.2 Aus der Zuwendungsbewilligung kann nicht geschlossen werden, dass auch in 

künftigen Haushaltsjahren mit einer Zuwendung im bisherigen Umfang gerech-

net werden kann. Mit der Bewilligung ist keine Verpflichtung des Zuwendungs-

gebers verbunden, gegen den Zuwendungsempfänger gerichtete Ansprüche 

aus Rechtsverhältnissen, die sich über den Zuwendungszweck oder den Bewil-

ligungszeitraum hinaus erstrecken, durch Zuwendungen abzudecken. 

Hinweis: 

Die Antragsformulare können von der Webseite des Kultusministeriums sowie von der 

Webseite des jeweiligen Regierungspräsidiums abgerufen werden. 


